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Aktuelle Daten über die Prüfung von Anlagen zum  
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

1 Sachverständige prüfen 43.720 rund Anlagen 

Anlagen, in denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, sind von 

unabhängigen Sachverständigen regelmäßig zu prüfen, ob sie ordnungsgemäß 

betrieben werden und die Umwelt vor Verunreinigung ausreichend geschützt ist. 

In 2023 prüften Sachverständige nach der Anlagenverordnung (AwSV-Sachver-

ständige) 43.720 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Das 

sind ca. 2 % mehr als im Vorjahr, siehe auch Abb. 5. Wie in den vergangenen 

Jahren entfällt der weitaus größte Anteil (74 %) der Prüfungen wiederum auf An-

lagen zur Lagerung von Heizöl (z. B. Kellertanks und unterirdische Tanks). 

Wiederkehrende Prüfungen an bestehenden Anlagen (in der Regel alle 5 Jahre) 

überwiegen (70 %). Die Anzahl der Inbetriebnahme- und Stilllegungsprüfungen ist 

deutlich geringer. Die Mehrzahl der Prüfungen (rd. 72 %) wurde wie in den Vor-

jahren von Sachverständigen der drei Organisationen TÜV Süd, TPO und TPD 

durchgeführt (gemeinsam 31.459 Prüfungen). 18 % der Prüfungen verteilen sich 

auf 5 Organisationen (1.000 bis ca. 2.800 Prüfungen). Die restlichen 10 % verteil-

ten sich auf 20 Organisationen, siehe Abb. 1. Insgesamt prüften 28 Sachverstän-

digenorganisationen (SVO) in Bayern.  
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Abb. 1 siehe Angaben im vorangegangenen Text 

2 Anlagenzustand, Mängelbewertung durch die Sachverständigen 

Im Prüfbericht fasst der Sachverständige die Anlagenprüfung in einer Gesamtbeurteilung zu-

sammen.  

2.1 Wie beurteilen die Sachverständigen den Zustand der Anlagen? 

Die Auswertung der Prüfergebnisse zeigt eine Mängelverteilung im Verhältnis von 73:19:8 

(keine Mängel : geringe Mängel : erhebliche Mängel). Dies bedeutet, dass bei 92 % der Anla-

gen keine oder geringe Mängel, bei 8 % erhebliche Mängel festgestellt wurden, siehe Abb. 2. 

Gefährliche Mängel zeigten sich nur in wenigen Fällen. 

 

Abb. 2 siehe Angaben im vorangegangenen Text 
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Im Folgenden werden ausschließlich die Mängelbewertungen der Prüfungen vor Inbetrieb-

nahme und der wiederkehrenden Prüfungen dargestellt. 

2.2 Wie beurteilen die Sachverständigen den Zustand der Anlagen nach Erst-

prüfungen? 

Im Jahr 2022 wurden nach AwSV insgesamt 5.576 Erstprüfungen an Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen durchgeführt. Die Auswertung der Prüfergebnisse zeigt eine Män-

gelverteilung im Verhältnis von 75:16:9 (keine Mängel : geringe Mängel : erhebliche Mängel). 

Dies bedeutet, dass bei 91 % der Anlagen keine oder geringe Mängel, bei 9 % erhebliche Män-

gel festgestellt wurden, siehe Abb. 3. Gefährliche Mängel wurden an keiner Anlage festgestellt. 

 

Abb. 3 siehe Angaben im vorangegangenen Text 

2.3 Wie beurteilen die Sachverständigen den Zustand der Anlagen nach wie-

derkehrenden Prüfungen? 

29.619 Anlagen wurden im Jahr 2022 nach AwSV wiederkehrend geprüft. Die Auswertung der 

Prüfergebnisse zeigt eine Mängelverteilung im Verhältnis von 69:22:9 (keine Mängel : geringe 

Mängel : erhebliche Mängel). Dies bedeutet, dass bei 91 % der Anlagen keine oder geringe 

Mängel, bei 9 % erhebliche Mängel festgestellt wurden, siehe Abb. 4. Gefährliche Mängel zeig-

ten sich nur in acht Fällen.  

 

Abb. 4 siehe Angaben im vorangegangenen Text 
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3 Entwicklung der Anlagenprüfungen pro Jahr 

 

Abb. 5 siehe Angaben im nachfolgenden Text 

In Bayern wurden in den letzten 20 Jahren knapp über eine Million Prüfungen von AwSV-Sach-

verständigen durchgeführt. Im Durchschnitt sind es ca. 51.300 Anlagen pro Jahr. Die Abwei-

chungen zwischen den wiederkehrenden Prüfungen der jeweiligen 5-Jahresintervalle werden u. 

a. durch Prüfungen nach wesentlicher Änderung, Nachprüfungen, Prüfungen auf Anordnung 

oder bei Stilllegung verursacht, s. Abb. 5. 
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